Stadt Neresheim

Ostalbkreis

S a t z u n g

über die Entsorgung von Erdaushub, Straßenaufbruch und Bauschutt

sowie über die Ordnung auf den städtischen Deponien vom 16.12.1991 – 

zuletzt geändert am 17.12.2001

Aufgrund der §§ 4 und 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit § 3 des Gesetzes über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (AbfG) und der §§ 8 und 30 des Gesetzes über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen und die Behandlung von Altlasten in Baden-Württemberg (LAbfG) sowie §§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Neresheim am16.12.1991 folgende Satzung beschlossen.

§ 1

Öffentliche Einrichtung

Die Stadt Neresheim betreibt die Erd- und Bauschuttdeponien in ihrem Gebiet als öffentliche Einrichtung.

§ 2

Geltungsbereich

Die Satzung gilt für alle von der Stadt Neresheim betriebenen Erd- und Bauschuttdeponien einschließlich der Zufahrten und ist von allen Benutzern der Deponien und vom Deponiepersonal einzuhalten.

§ 3

Benutzungsberechtigung

(1) die Deponien dürfen nur für die Deponierung der jeweils zur Ablagerung zugelassenen Abfallsorten aus dem Stadtgebiet benutzt werden. Die Anlieferung von Erdaushub und Bauschutt aus Nachbargemeinden ist nicht zulässig.

Zur Ablagerung sind folgende Stoffe zugelassen:


- reiner Erdaushub


- Straßenausbruch


- Abbruchmaterial von Wohngebäuden


- Lesesteine

im Sinne der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt zur Einführung der Informationsschrift zur Entsorgung von Entsorgung von Erdaushub, Straßenaufbruch und Bauschutt in der jeweils geltenden Fassung.

 (2) Der Aufenthalt auf dem Deponiegelände ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Deponiepersonals gestattet. 

§ 4

Deponien

Im Stadtgebiet Neresheim stehen folgende Deponien für die Anlieferung zur Verfügung:

1. Erd- und Bauschuttdeponie "Scherbental" in Elchingen zur Anlieferung von Bauschutt und 

    Erdaushub,

2. Erddeponie "Braune Halde" in Ohmenheim zur Anlieferung von Erdaushub,

3. Erddeponie "Stürzlen II" in Dorfmerkingen zur Anlieferung von Erdaushub

§ 5

Vermeidung und Verwertung

(1) Jedermann ist gehalten, die Entstehung von Erdaushub, Straßenaufbruch und Bauschutt zu 
      vermieden, deren Menge zu vermindern und zu ihrer Verwertung beizutragen.

(2) Die Stadt trifft geeignete Maßnahmen zur möglichst weitgehenden Vermeidung und 
     Verwertung von Erdaushub, Straßenaufbruch und Bauschutt.

(3) Bei der Aufstellung von neuen Bebauungsplänen soll diesem Grundsatz bei der 
      Festsetzung der Höhenlagen von Straßen und Gebäuden Rechnung getragen werden.

§ 6

Wiederverwertbarer Bauschutt und Erdaushub

Wiederverwertbarer Bauschutt und Erdaushub (im Sinne der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt zur Einführung der Informationsschrift zur Entsorgung von Erdaushub, Straßenaufbruch und Bauschutt in der jeweils geltenden Fassung) darf auf den städt. Deponien nicht abgelagert werden, sondern muß auf die landkreiseigenen Deponien des Ostalbkreises gebracht werden.

§ 7

Ausschlüsse/Verfahren

(1) Von der Annahme auf den Deponien werden folgende Stoffe ausgeschlossen:

      1.Verunreinigter Bauschutt und Erdaushub, der geeignet ist, die Umwelt, insbesondere das 
         Grundwasser zu gefährden (z.B. durch Öl oder sonstige schädliche Stoffe).

      2. Schlämme

      3. nicht mineralische Abbruchmaterial

      4. Gießereisand

      5. Strahlmittelrückstände

      6. Abfälle aus Haushaltungen aller Art, Schlacke, Asche, Kehricht

      7. Sondermüll, Autowracks, Reifen und andere schadstoffbelasteten Stoffe

      8. alle verwertbaren Stoffe (z.B. Holz, Fußböden, Papier, Kartonagen)

      9. Baustellenabfälle

      10. Wiederverwertbarer Bauschutt und Straßenaufbruch

(2) Bestehen Zweifel, ob die zur Anlieferung vorgesehenen Stoffe abgelagert werden dürfen, 
      ist das Deponiepersonal verpflichtet, die Annahme zu verweigern, bis der Anlieferer den 
      amtlichen Nachweis über die Unbedenklichkeit zur Ablagerung erbringt.

(3) Ausgeschlossene Abfälle hat der Anlieferer unverzüglich zurückzunehmen; dies gilt auch 
      für den Fall, daß das Deponiepersonal aufgrund von falschen oder fehlenden Angaben 
      bezüglich der Art und Herkunft der Abfälle die Entladung erlaubt hat. Der Anlieferer hat 
      nach Aufforderung des Deponiepersonals die zur Ablagerung nicht zugelassenen Abfälle 
      unverzüglich aufzuladen und in eine dafür zugelassene Abfallentsorgungsanlage zu 
      bringen. Auf Verlangen der Stadt ist die ordnungsgemäße Entsorgung nachzuweisen.

(4) Bei der Anlieferung von Bauschutt und Erdaushub in Mulden und Container ist dem 
      Deponiepersonal an der Annahmestelle eine besondere, mit der Unterschrift des 
      Anlieferers versehene Bescheinigung über die Zusammensetzung des Materials 
      auszuhändigen.

(5) Den Anweisungen des Deponiepersonals ist unbedingt Folge zu leisten.

§ 8

Deponieverbot

Wer als Anlieferer auf den Deponien gegen diese Satzung verstößt, kann nach einmaliger Abmahnung befristet von der Anlieferung auf den Deponien ausgeschlossen werden.

§ 9

Haftung

(1) Die Benutzer der von der Stadt betriebenen Deponien haben für Schäden und für 
      zusätzliche Aufwendungen, die durch schuldhafte Nichtbeachtung dieser Satzung 
      erwachsen, Ersatz zu leisten.

(2) Die Stadt haftet gegenüber den rechtmäßigen Benutzern der Deponie nur bei Vorsatz oder 
      grober Fahrlässigkeit.

(3) Das Befahren der Deponie sowie der Aufenthalt auf den Deponien geschieht auf eigene 
      Gefahr.

§ 10

Benutzungsgebühren

(1) Gebührenpflicht
Für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung werden Benutzungsgebühren nach dieser Satzung erhoben.

(2) Gebührenschuldner, Entstehen und Fälligkeit der Gebühr
      Gebührenschuldner ist der Benutzer der öffentlichen Einrichtung. Mehrere 
      Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. Die Gebührenschuld entsteht mit der 
      Benutzung der öffentlichen Einrichtung. 

      Die Benutzungsgebühren sind nach der jeweiligen Bescheiderteilung zur Zahlung fällig. 
      Bei Kleinmengenanlieferern bis 10 cbm sind die Gebühren sofort beim Deponiepersonal 
      zu bezahlen.

(3) Gebührenmaßstab, Gebührensätze

      Die Berechnung der Benutzungsgebühren erfolgt nach cbm.

      Die Deponiegebühr beträgt

      je angefangenen cbm Erdaushub


7,-- €

      je angefangenen cbm Bauschutt      
           6,39 €

      In dieser Gebühr sind die Kosten für die Einplanierung enthalten.

(4) Entstehen durch unsachgemäße Benutzung der Deponie (z.B. Abladen an falscher Stelle) 
      Mehrkosten, sind diese vom Benutzer zu ersetzen.

§ 11

Ordnungswidrigkeiten

(1) Unbeschadet der Vorschriften der im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und im 
      Landesabfallgesetz geregelten Tatbestände kann nach § 30 I Nr. 4 Landesabfallgesetz 
      sowie § 142 Gemeindeordnung mit einer Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich oder 
      fahrlässig

      1. außerhalb des Stadtgebiets anfallende Abfälle in das Stadtgebiet befördert und auf den 

          Deponien ablagert oder ablagern läßt, ohne hierzu befugt zu sein;

      2. die in § 7 ausgeschlossenen Stoffe der Entsorgung überläßt:

      3. wiederverwertbaren Bauschutt auf den städt. Deponien ablagert;

      4. wer gegen die Anweisungen des Deponiepersonals handelt;

      5. ein nach § 8 ergangenes Deponieverbot nicht beachtet.

§ 12

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.1998 in Kraft.

Mit Inkrafttreten der neuen Satzung tritt gleichlautendes oder widersprechendes außer Kraft.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Absatz 4 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Neresheim geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der diese Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Neresheim, 15.12.1997

gez. Dannenmann, Bürgermeister

Änderungssatzung vom 15.12.1997, in Kraft seit 01.01.1998

Änderungssatzung vom 17.12.2001, in Kraft seit 01.01.2002
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